
Vereinbarung   Vernetzungsprojekt Hinterland  Phase II   2019 - 2026 
 
Zwischen der Trägerschaft des Vernetzungsprojektes Hinterland, vertreten durch:  
 
..................................................................................................................... und dem Bewirtschafter 
 
Name:  ...................................... ................. Vorname: ...................................................  
 
Adresse:  ....................................................  PLZ/Ort:  .....................................................  
 
Tel.-Nr.:  .....................................................  Betriebsnummer:  .......................................  
 
e-mail : ......................................................  Flächenbeitrag: ha LN: ............ x Fr. ........... = Fr. .............. 
 
wird folgende Vereinbarung abgeschlossen: 
 
a) Leistungen 
Der Bewirtschafter verpflichtet sich, die Biodiversitätsförderflächen gemäss den Teilnahmebedingungen 
des Vernetzungsprojektes zu bewirtschaften oder bei Bedarf neu anzulegen oder aufzuwerten. In der 
Beratung festgelegte Massnahmen können nur nach vorzeitiger Rücksprache mit der VP-Trägerschaft 
geändert werden. Der Bewirtschafter bestätigt, die Teilnahmebedingungen gemäss genehmigtem 
Vernetzungskonzept Hinterland erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
b) Beiträge 
Bei Einhaltung der obigen Bedingungen und Auflagen erhält der Bewirtschafter für die beitragsberech-
tigten Flächen und Bäume die Vernetzungsbeiträge wie sie jeweils vom Bundesamt für Landwirtschaft 
festgelegt sind. Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen können die Vereinbarung bei einer Herabsetzung 
der Beitragsansätze im Rahmen der Strukturdatenerhebung vorzeitig auflösen. 

c) Bestandteile der Vereinbarung 
Die folgenden Dokumente gelten als integrierende Bestandteile dieser Vereinbarung: 
• Teilnahmebedingungen 
• Verzeichnis der vereinbarten Massnahmen 
• Plan der Betriebsfläche mit allen BFF und den vereinbarten Massnahmen  
 
d) Nichteinhalten der Vereinbarung 
Für Verstösse gegen die Vereinbarung gelten dieselben Sanktionen wie bei der Direktzahlungs-
verordnung des Bundes. 
 
e) Kontrolle  
Die Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen auf den Biodiversitätsförderflächen gemäss Flächen-
verzeichnis wird durch die ÖLN-Kontrollorganisation kontrolliert.	  
Die Umsetzung der besonderen Massnahmen (Teilnahmebedingungen C) wird durch die Trägerschaft 
oder in deren Auftrag überprüft.  
 
f) Dauer der Vereinbarung 
Die Vereinbarung beginnt am.......................................und endet am 31. Dezember 2026. 

 
Präsident für die Trägerschaft des Vernetzungsprojektes Hinterland: 

 
Datum:  .........................................  Unterschrift:  ...............................................................  
 
Landwirtschaftsbeauftragter: 
 
Datum:  .........................................  Unterschrift:  ...............................................................  
 
Bewirtschafter: 
 
Datum:  .........................................  Unterschrift:  ...............................................................  
 
Original an die Trägerschaft 
Kopien: 1 x Landwirt  
 1 x Landwirtschaftsbeauftragter 
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